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Die Kleine Hufeisennase – eine vom 
Aussterben bedrohte Fledermausart 

Die ca. 100-köpfige Wochenstubenkolonie der 
Kleinen Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros) 
im Schloss von Ottendorf ist eine von 5 im Osterzge-
birge noch existenten Wochenstuben dieser in ganz 
Deutschland vom Aussterben bedrohten Fledermaus-
art. Der gesamte Raum stellt das größte zusammen-
hängende Verbreitungsgebiet der Art im Freistaat 
Sachsen dar. Hier siedeln ca. 90% des bekannten 
Gesamtbestandes. 

Die Kleine Hufeisennase ist nach § 20e des Bun-
desnaturschutzgesetzes in Verbindung mit der Bun-
desartenschutzverordnung streng geschützt und wird 
im Anhang II der FFH-Richtlinie geführt. Daraus 
resultierte die Pflicht, das Vorkommen in Fried-
richswalde-Ottendorf in die Planung der Bundesau-
tobahn BAB 17 und ihrer Zubringerstraßen einzube-
ziehen. 

 

Geplante Straßenbauvorhaben 
BAB 17 und S 170n 

Die geplante Trasse der BAB 17 und die neu zu 
errichtende Anschlussstraße S 170n führen in einer 
Entfernung von ca. 2,5 km bzw. 0,3 km am Wochen-
stubenquartier vorbei. Zur Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen der Population durch Individu-
enverluste und Trenneffekte wurden anhand der im 
Analogieschluss ermittelten Flugrouten Schutzmaß-
nahmen für die gefahrlose Querung der BAB 17 und 
S 170n in die Planung eingestellt: Wirtschaftsweg-
überführungen, Fließgewässerdurchlässe sowie spe-
zielle Fledermausdurchlässe, zwei Brückenbauwerke 
und eine Aufständerung der Trasse in Kombination 
mit Heckenpflanzungen als „Leitstrukturen“ zur 
Hinführung der Fledermäuse zu den Querungsbau-
werken.  

 
Telemetrieuntersuchung als Planfest-
stellungsauflage 

Im Rahmen der Genehmigung der BAB 17 wurde 
seitens der Generaldirektion Umwelt der EU-
Kommission eine Überprüfung der vermuteten Flug-
routen mit der Methode der Radiotelemetrie gefor-
dert. Gleichzeitig ist eine Telemetrieuntersuchung 
Planfeststellungsauflage des Planfeststellungsbe-
schlusses BAB 17.3 vom 18. Juli 2003.  

Die Sonderuntersuchung sollte folgende Ergebnis-
se erbringen: 1) Überprüfung der vermuteten Jagdge-
biete der Wochenstubenkolonie sowie 2) der richtigen 
Positionierung der geplanten Querungsbauwerke, 3) 
Einschätzung der Wirksamkeit der Schadensbegren-
zungsmaßnahmen in Form von Querungsbauwerken in 
Kombination mit neu angelegten Leitstrukturen (He-
cken und Baumreihen). 

 
Vorgehen 

Mit Hilfe der Radiotelemetrie wurden im Juli 2003 
während 2 Wochen die Jagdgebiete von 9 sendermar-
kierten Weibchen der Wochenstubenkolonie durch 
Kreuzpeilungen ermittelt. Auf der Grundlage dieser 
Resultate wurden mit der Ökologischen Nischen-
Faktoren-Analyse (ENFA) die potentiellen Jagdgebie-
te für die gesamte Kolonie errechnet. Zur Überprüfung 
der Übertragbarkeit der Ergebnisse aus der zweiwö-
chigen Telemetrieuntersuchung auf das gesamte 
Sommerhalbjahr wurde über die ganze Saison 2003 
eine Nahrungsanalyse durchgeführt. Die Akzeptanz 
von neu angelegten Leitstrukturen durch die Kleine 
Hufeisennase wurde mittels eines experimentellen 
Ansatzes (Heckenexperiment mit künstlicher Leit-
struktur) geprüft. 

 
Aktionsräume und Jagdhabitate 

Insgesamt konnten von 9 Weibchen während 44 
Nächten Daten gesammelt werden. Die Jagdhabitate 
der sendermarkierten Tiere lagen in einer mittleren 
Entfernung von 1,3 km und einer maximalen Distanz 
von bis zu 4 km vom Tagesquartier entfernt. 50% der 
Fundpunkte befanden sich jedoch innerhalb eines 
Radius von 1060 m um das Quartier. Die Aktionsräu-
me der einzelnen Weibchen während den 3 bis 7 un-
tersuchten Nächten umfassten Flächen zwischen 1,3 
und 6,8 km². Der Raumanspruch der gesamten Kolo-
nie Ottendorf kann aus dem ermittelten Aktionsradius 
von etwa 4 km auf ca. 50 km² geschätzt werden. Aus 
der Habitatanalyse geht eine klare Präferenz der Klei-
nen Hufeisennasen für Gehölze und Gewässernähe 
hervor. Unter den Wäldern wurden solche mit hohem 
Laubholzanteil und auf feuchten Standorten bevor-
zugt, während nadelholzreiche Wälder eher gemieden 
wurden. 

Die Nahrungsanalyse bestätigte Untersuchungen 
aus anderen Regionen Europas: Diptera (Mü-
cken/Fliegen), Lepidoptera (Falter), Neuroptera (Netz-
flügler) waren die wichtigsten Beutetiere für die Klei-
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nen Hufeisennasen. Die Lebensweisen bestimmter 
Beutetiere zeigen, dass sie in Wäldern und in unmit-
telbarer Nähe von Gewässern erbeutet wurden und 
bestätigen, dass Wälder und Baumgruppen während 
der gesamten aktiven Phase im Jahr die bedeutenden 
Jagdhabitate für die Kleine Hufeisennase waren. Die 
Nachweise von an Wasser gebundenen Insekten im 
Frühling und Herbst lassen vermuten, dass die 
Flusstäler der Bahre und der Seidewitz für die 
Ernährung der Kleinen Hufeisennasen über das Jahr 
gesehen eine noch größere Rolle spielen, als dies die 
sendermarkierten Tiere im Sommer gezeigt haben. 

 
Leitstrukturen 

Leitstrukturen spielen für die Kleine Hufeisenna-
se eine große Rolle als Verbindung zwischen Quar-
tieren und Jagdgebieten. Im Heckenexperiment wur-
de gezeigt, dass eine künstliche Leitstruktur von den 
Kleinen Hufeisennasen als Flugroute angenommen 
wurde. Allerdings scheint die Angewöhnungsphase 
mehrere Monate, wenn nicht Jahre zu dauern. Die 
Tiere lassen sich nicht vollständig bündeln und 
scheinen verschiedene Flugrouten vorzuziehen. Sie 
flogen auf Umwegen, um offene Flächen zu vermei-
den, überflogen aber auch Lücken von bis zu 215 m. 

 
Potentialkarte für die Jagdgebiete der 
ganzen Kolonie 

Die Projektion der untersuchten Kleinen Hufei-
sennasen auf alle Tiere der Wochenstube mit Hilfe 
der Ökologischen Nischenfaktorenanalyse ENFA 
ergab ein Modell, welches mit drei Hauptfaktoren 
73% der Variabilität in der Habitatnutzung be-
schreibt (Potentialkarte Modell Ottendorf). Aus die-
ser Potentialkarte geht hervor, dass den Kolonietieren 
geeignete Gebiete im Umfang von 2 km2 zur Verfü-
gung stehen, wobei diejenigen in unmittelbarer Um-
gebung des Quartiers eine größere Bedeutung haben. 
Je mehr Wald und Vegetationsstrukturen zudem 
vorhanden sind und je höher der Laubwaldanteil in 
einem Waldstück ist, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Kleinen Hufeisennasen dort 
jagen.  

 

Analysen der Voraussetzungen – all-
gemeine Empfehlungen 

Aufgrund einer Analyse der planerischen Voraus-
setzungen, der generellen Konfliktpotentiale bei Stra-
ßenbauvorhaben und von Querungsbauwerken werden 
unter Berücksichtigung der Resultate aus dem He-
ckenexperiment allgemeine Maßnahmen zur Vermei-
dung bzw. Minderung von geplanten Eingriffen vorge-
schlagen. Die Notwendigkeit von Schutz- und Opti-
mierungsmaßnahmen im Gesamtraum sowie einer 
nachfolgenden Wirkungskontrolle und Populations-
überwachung wird aufgezeigt. 

 
Konfliktpotentiale und Minderungs-
maßnahmen hinsichtlich der BAB 17 
und S 170n 

Die Bewertung der Konfliktpotentiale auf der 
Grundlage der Potentialkarte bezieht die Ergebnisse 
aus der Telemetrieuntersuchung und dem Heckenex-
periment mit ein. Die Konfliktbereiche entlang der 
geplanten Trassen der BAB 17 und der S 170n werden 
in drei Kategorien eingeteilt und kartografisch darge-
stellt. Die Position der geplanten Querungsbauwerke, 
ihre Anbindung und die Bauwerksausführung werden 
bewertet und mit Verbesserungsvorschlägen ergänzt. 
Für fünf Bauwerke werden Optimierungen vorge-
schlagen; für einen "sehr konfliktreichen" Abschnitt 
werden weitere schadensbegrenzende Maßnahme als 
notwendig erachtet. 
 


